
Z A H L E N W E R K  

60,7  
Milliarden Euro haben die deutschen Industrieunternehmen mit 20 oder mehr  
Beschäftigten 2008 in Sachanlagen investiert. Mehr als in jedem anderen Jahr seit  
der Wiedervereinigung. Durch die Wirtschaftskrise zeigte sich im vierten Quartal jedoch  
ein deutlicher Rückgang, der 2009 anhalten dürfte. Quelle: Statistisches Bundesamt

 A L T E R N D E  G E S E L L S C H A F T   

Die schrittweise Anhebung des Renten -
eintrittsalters von 65 auf 67 Jahre ist die 
unpopulärste Reform der schwarz-roten 
Koalition, 82 Prozent der Bundesbürger 
beurteilen sie negativ. Verabschiedet wur-
de das Rentengesetz im März 2007, gültig 
wird es schrittweise vom Jahr 2012 bis 
zum Jahr 2029. So unpopulär länger Ar-
beiten auch sein mag, unumgänglich ist 
es. Denn die demografische Entwicklung 
der deutschen Gesellschaft zwingt dazu, 
das Rentensystem nachhaltig zu refor-
mieren: Im Jahr 1960 lebte ein Rentner, 
der mit 60 Jahren in Rente ging, durch-
schnittlich noch 9,6 Jahre. Im Jahr 2009 
bezieht er hingegen im Schnitt bereits 
15 Jahre lang Rente. Frauen leben noch 
länger und können mit einer Bezugsdauer 
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Von Benedikt Fuest 

Weiterarbeiten: Airbus-Pensionäre restaurieren alte Flugzeuge.  

I
m November 2010, so schreibt 
das Rentengesetz vor, muss die 
Bundesregierung erstmals über-
prüfen, ob die Rente mit 67 um-

setzbar ist. Ob deutsche Arbeitnehmer 
wirklich dazu in der Lage sind, ab dem 
Jahr 2012 über ihren 65. Geburtstag hi-
naus zu arbeiten. Schrittweise soll die 
Reform greifen, die Ersten aus dem 
Jahrgang 1947 arbeiten 2012 nur ein, 
zwei Monate länger, der Geburtsjahr-
gang von 1962 schließlich im Jahr 2029 
volle zwei Jahre mehr, eben bis 67.  

Das Ergebnis der Überprüfung 
scheint klar: Die unionsgeführte Regie-
rung wird feststellen, dass der demo-
grafische Wandel (siehe Kasten) keine 
andere Wahl lässt, da das Rentensys-
tem sonst kollabiert. Und auch die wei-
teren, vom Gesetz jeweils nach vier 
Jahren vorgesehenen Prüfungen wer-
den vermutlich zu keinem anderen Er-
gebnis kommen. Ohne die Rente mit 
67 würde das System der solidarischen 
Rentenkasse bereits in zehn Jahren 
Rentenbeiträge von deutlich über 20 
Prozent notwendig machen, zu deut-
lich verschiebt sich die Alterspyramide 
nach oben: Im Jahr 2040 ist die größte 
Altersgruppe diejenige, die soeben aus 
dem Berufsleben ausgeschieden ist 
(siehe Grafik).  

 
Doch zwischen dem Anspruch des Gesetzes 
und der Realität des deutschen Arbeits-
marktes klafft eine riesige Lücke: Nach 
einer aktuellen Studie des Netzwerks 
für eine gerechte Rente arbeitet nur je-
der zwanzigste sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 
überhaupt bis zu seinem 65. Geburts-
tag. Das vom deutschen Gewerk-
schaftsbund und den Sozialverbänden 
gegründete Netzwerk sieht vor allem 
gesundheitliche Gründe für den frühen 
Ausstieg aus der Arbeitswelt. Dabei 
handelt es sich nicht allein um offen-
sichtliche Berufskrankheiten wie Rü-
ckenprobleme oder Herz-Kreislauf-Er-
krankungen – immer häufiger gehen 
Erwerbstätige mit psychischen Proble-
men vorzeitig in Rente. 

„Die moderne Arbeitswelt ist 
schnelllebiger, stellt neue Anforderun-
gen an die Stressresistenz der Arbeit-
nehmer“, kommentiert der Arbeits-
mediziner Stephan Letzel von der Jog-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz. 
„Durch moderne Kommunikationsnet-
ze, etwa mobiles Internet, sind zudem 
Arbeit und Freizeit nicht mehr so deut-
lich getrennt wie früher.“ Und wäh-
rend Unfälle und Schadstoffbelastun-
gen als Gründe für den vorzeitigen 
Ausfall an Bedeutung verlieren, sorgen 
psychische Krankheiten für im Schnitt 
längere Fehlzeiten älterer Mitarbeiter. 

Die Arbeitgeber zudem scheinen 
nicht ohne weiteres dazu bereit zu sein, 
ihre Mitarbeiter länger als bisher zu be-
schäftigen: Der Altenbericht der Bun-
desregierung aus dem Jahr 2006 gibt 
an, dass gut ein Drittel aller Betriebe in 
Deutschland gar keine Mitarbeiter im 
Alter über 50 Jahren beschäftigt. Auch 
haben viele Firmen eine relativ negati-
ve Meinung über ihre älteren Arbeit-
nehmer: Gut ein Drittel der Betriebe 
stimmte in einer aktuellen Umfrage 
des arbeitgebernahen Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) der 
Aussage zu, ältere Mitarbeiter würden 
sich mangels Förderung innerlich ver-
abschieden, wären weniger produktiv 
und lernfähig als jüngere. 

„Die Unternehmen können sich dem 
Wandel hin zur Gesellschaft der älteren 
und alten Arbeitnehmer nicht ver-
schließen“, sagt Oliver Stettes, der 
beim IW die Umfrage auswertete. 
Denn aktuell fehlen in Deutschland 
laut Bundesverband der Arbeitgeber 
trotz Krise rund 60 000 hochqualifizier-
te Arbeitskräfte – angesichts dieses 
Fachkräftemangels müssen die Firmen 
zukünftig das Potenzial ihrer erfahre-
nen Mitarbeiter bis zur Altersgrenze 
ausschöpfen. Zu wenige rücken nach, 
Facharbeiter wie Akademiker werden 
in den kommenden Jahren stärker ge-
sucht denn je. Heute arbeiten in der Al-
tersgruppe der 55- bis 64-Jährigen be-
reits rund 500 000 Arbeitnehmer mehr 
als noch vor zehn Jahren. 

Dementsprechend richten sich be-
sonders große Unternehmen stärker 
auf  ihre alternde Belegschaft ein. Gut 

zwei Drittel der Industriebetriebe för-
dern ältere Arbeitnehmer besonders. 
Doch stellte Stettes fest, dass die Fir-
men trotzdem relativ ungern ältere Be-
schäftigte neu einstellen. „Offensicht-
lich bewerten die Unternehmen eigene 
Mitarbeiter auch im Alter als produktiv, 
externe jedoch als nicht gut genug.“ 
Denn aus Sicht vieler Personalabteilun-
gen lohnt es sich nicht mehr, einen 
55-Jährigen neu für einen anspruchs-
vollen Arbeitsplatz anzulernen, da er 
voraussichtlich nicht lange genug im 
Unternehmen verbleibt.  

Auch aufseiten der Gewerkschaften 
herrscht immer noch eine Mentalität 
des möglichst frühen Ausscheidens aus 
dem Erwerbsleben, kritisiert Werner 
Eichhorst, Experte für Arbeitsmarkt-
politik beim Bonner Institut für die Zu-
kunft der Arbeit: „Die Gewerkschaften 
täten gut daran, ihre Präferenzen zu 

überdenken. Denn die Brücke ,Alte 
raus, Junge rein‘ funktioniert längst 
nicht mehr so wie früher.“ Zudem zö-
gen die Arbeitnehmervertreter nur un-
zureichend in Betracht, dass viele Ar-
beitnehmer durchaus länger arbeiten 
wollen – entweder weil sie aus ihrer Ar-
beit auch im Alter eine hohe Lebens-
zufriedenheit ziehen, oder weil sie an-
gesichts relativ niedriger Rentenniveaus 
und unzureichender privater Vorsorge 
Altersarmut fürchten müssen.  

Das Weiterarbeiten aber sehen bis-
herige Tarifverträge ebenso wenig vor 
wie das deutsche Beamtenrecht, wes-
wegen nun sogar erstmals Arbeitneh-
mer vor dem Arbeitsgericht Hamburg 
gegen die altersbedingte Kündigung 
klagen. Die Hamburger Richter reich-
ten das Verfahren an den Europäischen 
Gerichtshof  weiter – der muss nun ent-
scheiden, ob das deutsche Gebot zum 
automatischen Ausscheiden ab einem 
bestimmten Alter gegen die Altersdis-
kriminierungsrichtlinie der Europäi-
schen Union verstößt. 

 
Urteilen die europäischen Richter gegen 
die deutschen Tarifverträge, wäre eine 
mögliche Folge die vollständige Flexibi-
lisierung des Renteneintritts – wer sich 
dann fit genug fühlt, dürfte notfalls bis 
zur altersbedingten Arbeitsunfähigkeit 
weitermachen. Das wäre Arbeitsmedi-
ziner Stephan Letzel nicht ganz un-
recht – er spricht sich dafür aus, die fi-
xen Altersgrenzen zugunsten einer in-
dividuelleren Betrachtung des Einzel-
nen abzuschaffen. „Schon jetzt läuft 
mancher noch mit 65 einen Marathon, 
während andere schon mit 55 nicht 
mehr können. Dafür aber müssen auch 
die Unternehmen rechtzeitig auf  die al-
tersbedingten Bedürfnisse ihrer Arbeit-
nehmer eingehen.“ Letzel fordert eine 
Kultur des „gesunden Führens“ – jeder 
sollte mit steigendem Alter gemäß sei-
nen Fähigkeiten anders beschäftigt 
werden. „Zudem muss eine umfangrei-
che Gesundheitsvorsorge im Unterneh-
men frühzeitig – und nicht erst im Al-
ter – greifen.“  

Auch Oliver Stettes sieht einen deut-
lichen Zusammenhang zwischen der 
Alterskultur im Betrieb und der Pro-
duktivität von älteren Mitarbeitern. Für 
ihn gehört dazu besonders ein effekti-
ves Ausbildungs- und Wissensmanage-
ment: „Ältere Mitarbeiter haben vor al-
lem Erfahrungswissen, das sie weiter-
geben können, etwa indem sie in alters-
gemischten Teams eingesetzt werden. 
Gleichzeitig können sie damit vom ak-
tuellen Fachwissen der jüngeren Kolle-
gen profitieren.“ Nur die Unterneh-
men, die sich aktiv um Förderung und 
Weiterbildung auch der Älteren küm-
mern, nutzen deren Fähigkeiten auch 
in den letzten zehn Jahren vor der Ren-
te voll aus.  

All das aber funktioniert in erster Li-
nie in großen Unternehmen gut. „In 
der Breite der Wirtschaft wurde der 
Reformbedarf  bisher nicht erkannt“, 
warnt Werner Eichhorst. Zudem 
könnten kleinere Betriebe oft nicht fle-
xibel reagieren, auch eine betriebliche 
Vorsorge oder lebenslange Weiterbil-
dung ist für sie Utopie. Damit droht in 
Zukunft für ältere Arbeitnehmer eine 
Zweiklassengesellschaft. Während sie 
in großen Konzernen bis zum 67. Le-
bensjahr gefördert werden, droht ihnen 
als Handwerker oder Arbeiter im 
Kleinbetrieb der frühzeitige Ausstieg – 
mit entsprechenden Abschlägen von 
der sowieso kargen Rente. 

BESCHÄFTIGUNG Arbeitnehmer wie Unternehmen müssen sich auf eine längere Lebensarbeitszeit einstellen. 
Fachkräftemangel und demografischer Wandel diktieren eine neue Firmenkultur 

Die Rente kommt später 

Auf dem Trockenen  
KREDITKLEMME Der Staat will den Banken  
Firmendarlehen im großen Stil abnehmen 

Von Silke Linneweber 

Eine Kreditklemme ist für eine Volks-
wirtschaft ebenso bedrohlich wie die 
Pleite einer großen Bank. Bekommen 
die Unternehmen kein frisches Geld, 
können sie nicht investieren, der Wirt-
schaftsmotor gerät ins Stottern und 
hört schließlich ganz auf  zu laufen. 
Schwarz-Gelb hat also gute Gründe, 
die Kapitalsorgen, die vor allem den 
Mittelstand drücken, ernst zu nehmen. 
Doch dass die Koalition 
für dieses Vorhaben aus-
gerechnet die geizigen 
Banken einspannen 
möchte, erscheint wenig 
durchdacht. 

Zugegeben, der Vor-
schlag klingt plausibel: 
Der Staat, so der Plan, 
nimmt den Kreditinstitu-
ten Firmenkredite im gro-
ßen Stil ab. Das entlastet die Bilanzen 
der Banken, denen hohe Verluste als 
Folge der steigenden Zahl von Unter-
nehmensinsolvenzen drohen. Im Ge-
genzug verpflichten sich die Banken, 
das frei gewordene Eigenkapital für fri-
sche Darlehen zu verwenden.  

Die Kreditvergabe kommt in 
Schwung. Der Wachstumsmotor 
springt wieder an. Das Kalkül geht aber 

nur auf, wenn die Banken mitmachen. 
Doch die Erfahrung der vergangenen 
Monate zeigt: Die Banken verhalten 
sich selten so, wie es sich Berliner Poli-
tiker wünschen. Als Ex-Bundesfinanz-
minister Peer Steinbrück zu Beginn der 
Krise den Rettungsschirm für Banken 
aufspannte, wollten zunächst nur weni-
ge Institute darunterschlüpfen. Außer-
dem hat von der Möglichkeit, Ramsch-
papiere in eine Bad Bank auszulagern, 
außer der West LB noch kein Haus Ge-

brauch gemacht.  
Unterbreitet die Bun-

desregierung nun wieder 
ein Angebot, dem die 
Banken freiwillig folgen 
können oder nicht, 
droht die dritte Wieder-
holung der Hängepartie. 
Nur Zwang kann das 
verhindern.  

Doch selbst falls die 
Geldgeber sofort auf  das Angebot ein-
gehen, ist noch nichts gewonnen. Im 
Vergleich zu großen Konzernen gelten 
Mittelständler, die frisches Kapital be-
sonders nötig haben, als unzuverlässige 
Kunden. Es dürfte deshalb schwer bis 
unmöglich werden, dafür zu sorgen, 
dass das freie Eigenkapital wirklich da-
hin fließt, wo es der Volkswirtschaft 
den größten Nutzen stiftet. 

Kreditinstitute 
verhalten sich 
selten so, wie  
es sich  
Berliner Politiker 
wünschen.  

Vetternhilfe 
Wie der Emir von Abu Dhabi seinem Nachbarn  
Dubai finanziell unter die Arme greift. SEITE 12

Wissenschaft 
Geschäfte mit der Angst 
Warum bei medizinischen Heimtests 
Vorsicht geboten ist. SEITE 16

M E I N U N G E N  

Der Bund vergibt die 
Chance zur Reform  
SOZIALGESETZBUCH Arbeitsagenturen und Kommunen 
sollen Hartz-IV-Empfänger getrennt betreuen  

Von Klaus F. Zimmermann 

Das Bundesverfassungsgericht hat dem 
Gesetzgeber einen klaren Auftrag er-
teilt. Bis 2010 ist die im Rahmen der 
Arbeitsmarktreformen des Jahres 2005 
eingeführte Mischbetreuung der Lang-
zeitarbeitslosen durch die Kommunen 
und die Bundesagentur für Arbeit in 
sogenannten Arbeitsgemeinschaften, 
kurz Argen, zu beenden. Denn diese 
Vermengung ist grund-
gesetzwidrig. Dabei könn-
ten auch andere Mängel 
beseitigt werden. Die Hil-
fe für die Problemgrup-
pen beginnt zu spät und 
sie wird in einem organi-
satorischen Wildwuchs 
neben den Argen auch 
durch Kommunen in 
Konkurrenz zur Agentur 
oder als Optionskom-
munen allein betrieben.  

Aktuelle Pläne der 
Bundesregierung sehen 
nun vor, generell das Mo-
dell der getrennten Trä-
gerschaft einzuführen. 
Damit würde ein „Be-
triebsunfall“ zum Regel-
fall gemacht, denn ob-
gleich in derzeit 23 Kommunen das 
Nebeneinander von Sozialamt und Ar-
beitsagentur praktiziert wird, ist dieses 
Modell im Gesetz nicht vorgesehen. 
Dieser „dritte Weg“ – neben Options-
kommune und Arbeitsgemeinschaft – 
ist vielmehr das Ergebnis einer nicht er-
folgten Einigung zwischen den beteilig-
ten Behörden auf  eine Zusammen-
arbeit mit der Arbeitsagentur.  

Damit würde aber leichtfertig eine 
Chance vertan, eine substanzielle Ver-
besserung der Betreuung in Angriff  zu 

nehmen. Denn obgleich der Anteil der 
Langzeitarbeitslosen in den letzten Jah-
ren leicht rückläufig ist, weist Deutsch-
land international auch weiterhin eine 
der höchsten Langzeitarbeitslosenquo-
ten auf. Jetzt rächt sich, dass die organi-
satorische Struktur in den vergangenen 
Jahren nicht seriös wissenschaftlich eva-
luiert wurde. 

Bei potenziell von Langzeitarbeits-
losigkeit bedrohten älteren, ungelern-

ten oder ausländischen 
Menschen ist eine früh-
zeitige Intervention und 
Betreuung bereits bei der 
Entstehung von Arbeits-
losigkeit sinnvoll. Eine In-
stitution sollte den gesam-
ten Prozess der Arbeits-
losigkeit von Anfang an 
begleiten. Insbesondere 
beim Übergang vom Ar-
beitslosengeld I zum 
Arbeitslosengeld II stößt 
ein solcher Ansatz derzeit 
jedoch schnell an seine 
Grenzen. Denn während 
für die Versicherungsleis-
tung nach dem Sozial -
gesetzbuch III die Bundes-
agentur für Arbeit verant-
wortlich zeichnet, ist für 

die steuerfinanzierte Sozialleistung die 
Zuständigkeit unklar. Das Nebeneinan-
der einer getrennten Trägerschaft ist als 
Rückschritt zu werten. Fortschritte 
werden zunichte gemacht. Zu befürch-
ten sind hohe Organisationskosten, 
doppelte Verwaltungsapparate, Rei-
bungsverluste sowie Konfusion und 
Verwirrung bei den Betroffenen.  

 
Klaus F. Zimmermann ist Direktor  
des Instituts zur Zukunft der Arbeit 
(IZA) in Bonn. 

Eine Stelle muss 
den gesamten  
Prozess des  
Jobverlustes  
von Anfang  
an begleiten.  
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von 22 Jahren rechnen. Gleichzeitig aber 
werden weniger Kinder geboren als für 
den Erhalt der Altersstruktur notwendig. 
Dies drückt sich in einer Verschiebung 
der klassischen Alterspyramide nach oben 
hin aus (siehe Grafiken links und rechts).  
Damit stehen schlicht nicht mehr genügend 
Beitragszahler zur Verfügung, um die stei-
gende Rentenlast zu tragen. Schon jetzt 
rechnet die Rentenversicherung damit, 
den Beitragssatz bis 2023 auf 20,6 Pro-
zent zu erhöhen. Sollte der medizinische 
Fortschritt auch weiterhin unsere Lebens-
erwartung vergrößern, reicht auch Arbei-
ten bis 67 auf Dauer nicht aus – die 
Deutsche Bundesbank errechnete in einer 
Studie, dass im Jahr 2060 eine Rente mit 
69 notwendig werden könnte. bfu

„Wir wären am liebsten überflüssig.“ 
Gerd Billen, Deutschlands 

oberster Verbraucherschützer, über irrationale 
 Konsumentscheidungen. SEITE 14


